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 Stellungnahmen von Bürgern 
Aus Datenschutzgründen werden die Namen der Bürger nicht aufgeführt 

1. NN 1 vom 12.07.2024 
1.1. Hinweis extreme Verkehrs- und Lärmbelästigung auf der B107 Grimmaische Straße in Trebsen. Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
2. NN 2 vom 14.07.2024  
2.1. Hinweis extreme Verkehrs- und Lärmbelästigung auf der B107 Grimmaische Straße in Trebsen. Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
3. NN 3 vom 15.07.204 
3.1. Hinweis extreme Verkehrs- und Lärmbelästigung auf der B107 Grimmaische Straße in Trebsen. Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
4. NN 4 vom 15.07.2024 
4.1. Verkehrliche Lärmbelastung in der Pauschwitzer Straße in Trebsen im Bereich der Papierfabrik  

 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 
Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 

5. NN 5 vom 16.07.2024 
5.1. Lärmbelastung auf Industriegebietsstraße durch Lieferverkehr des anliegenden Gewerbebetriebes  Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
6. NN 6 vom 18.07.2024 
6.1. Lärmbelastung auf Tannenwerg & Industriegebietsstraße durch Lieferverkehr des anliegenden Ge-

werbebetriebes 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 
Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 

7. NN 7.1  bis 7.5  vom 18.07.2024 
7.1 Verkehrliche Lärmbelastung in der Brückenstraße 4-49 in Trebsen Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
8. NN 8 vom 18.07.2024 
8.1. Lärmbelästigung durch Landwirtschaftsverkehr und Lieferverkehr des anliegenden Gewerbebetrie-

bes im Stadtgebiet Trebsen 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 
Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 

9. NN 9 vom 18.07.2024 
9.1. Lärmbelästigung durch Landwirtschaftsverkehr und Lieferverkehr des anliegenden Gewerbebetrie-

bes in der Bahnhofstraße in Trebsen 
Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 
Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 

10. NN 10 vom 19.07.2024 
10.1. Lärmbelastung auf Industriegebietsstraße durch Lieferverkehr des anliegenden Gewerbebetriebes  Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
11. NN 11 vom 19.07.2024 
11.1. Lärmbelastung auf Industriegebietsstraße durch Lieferverkehr des anliegenden Gewerbebetriebes  Eine Abwägungsentscheidung ist nicht erforderlich. 

Die Anregung berühren nicht den Geltungsbereich. 
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